
Jeder braucht das BGB!

Das „Bürgerliche Recht“ regelt als wesentlicher Teil des Zivilrechts die Rechtsbeziehungen und
den allgemeinen Rechtsverkehr zwischen Privatpersonen (Bürger, Unternehmen). Es wird
daher auch allgemeines Privatrecht genannt.

Zentrale Vorschrift ist dabei das Bürgerliche Gesetzbuch. Kaufverträge, Miete und Vermietung,
Aufträge mit Handwerkern, Schadensersatzforderungen, Familien- oder Erbstreitigkeiten,
Unterhaltsforderungen bei Trennung und Scheidung, Regeln zur rechtlichen Betreuung,
Gleichbehandlung im Rechtsverkehr, Eigentumsrechte an Immobilien oder Grundstücken: Alle
diese und viele andere Fragen des täglichen Lebens regeln die im BGB formulierten Grund-
satznormen. Zum besseren Verständnis ergänzen, erweitern und spezifizieren die Nebenge-
setze das BGB.

Diese kompakte Textausgabe ermöglicht schnelles Nachschlagen. Die klare rechts- bzw.ACHTUNGTRENNUNGthemensystematische Gliederung führt schnell zur gesuchten Vorschrift.

Die Leiziffernsystematik am oberen Seitenrand erleichtert die Orientierung:

Diese Textausgabe beruht auf dem Rechtsstand 1. Mai 2010; die am 11. Juni 2010 in Kraft
tretenden Änderungen durch das „Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des
zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über
das Widerrufs- und Rückgaberecht“ vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2355) sind berücksichtigt.

Die Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie zum 11. Juni 2010 harmonisiert verbraucher-
rechtliche Bestimmungen zu Werbung, (vor-)vertraglichen Informationspflichten, zum Wider-
ruf sowie zur vorzeitigen Rückzahlung und führt zu einer erheblichen Erweiterung und Ver-
besserung der bestehenden Verbraucherrechte:

§ Neuordnung des Widerrufs- und Rückgaberechts (§§ 312 bis 359 BGB)

§ Änderungen beim Kreditrecht im Bereich der Vorschriften über den Darlehensvertrag
(§§ 488 bis 512 BGB).

Kernstück der Neuordnung ist die Überführung der Muster-Widerrufsbelehrung sowie der
Muster-Rückgabebelehrung aus der BGB-Informationspflichten-Verordnung in das Einfüh-
rungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (siehe die neuen Anlagen 1 und 2 EGBGB). Damit
erhalten die Muster formellen Gesetzesrang. Die Verwendung kann von Gerichten nun nicht
mehr als unzureichend bemängelt werden. Ein neu geschaffener § 360 BGB stellt unabhängig
von diesen Mustern inhaltliche Mindestanforderungen an die Widerrufs- und Rückgabebe-
lehrung.
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Neben den Mustern wurden auch die bisherigen §§ 1 und 3 der BGB-InfoV, die die Informa-
tionspflichten der Unternehmer im Fernabsatzhandel betreffen, in das EGBGB überführtACHTUNGTRENNUNG(Artikel 246 bis 248 EGBGB) und um Vorschriften zu Verbraucherkrediten und Zahlungs-
diensten ergänzt.

Der neu gefasste und zugleich neu strukturierte § 355 BGB regelt das Widerrufsrecht für alle
Verbrauchergeschäfte zentral in einer Vorschrift. Absatz 1 bestimmt nur noch das Recht zum
Widerruf und dessen Ausübung, Absatz 2 befasst sich mit der Länge der Widerrufsfrist (neue
Frist: 14 Tage anstelle von 2 Wochen!), Absatz 3 mit dem Beginn der Widerrufsfrist und
Absatz 4 mit dem Erlöschen des Widerrufsrechts.

Die Verweisung des neuen § 355 Abs. 2 Satz 2 BGB auf Art. 246 § 1 Nr. 10 EGBGB bewirkt eine
Gleichstellung von Internetauktionshäusern und Internet-Shops bezüglich des 14-tägigen
Widerrufsrechts.

Besserer Schutz bei Verbraucherkrediten:

Verbraucher erhalten bessere Informationen bei Kreditverträgen und werden vor unseriösen
Lockvogelangeboten geschützt.

§ Der Verbraucher soll künftig schon vor Abschluss eines Darlehensvertrages über die we-
sentlichen Bestandteile des Kredits informiert werden, um verschiedene Angebote verglei-
chen und eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

§ Wer für den Abschluss von Darlehensverträgen wirbt, darf künftig nicht nur einen besonders
niedrigen Zinssatz herausstellen. Dargestellt werden müssen auch die weiteren Kosten des
Vertrags sowie konkrete Berechnungsbeispiele.

§ Künftig gelten für Kreditverträge einheitliche, europaweit geltende Muster zur Unterrich-
tung der Verbraucher anhand derer sämtliche Kosten des Darlehens erkennbar sein müssen.

§ Kündigungen durch den Darlehensgeber sind bei unbefristeten Verträgen nur noch zulässig,
wenn eine Kündigungsfrist von mindestens zwei Monaten vereinbart ist.

§ Bei befristeten Verträgen, die nicht durch ein Grundpfandrecht gesichert sind, dürfen Ver-
braucher das Darlehen künftig jederzeit ganz oder teilweise zurückzahlen.

Ihr Walhalla Fachverlag
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Buch 1
Allgemeiner Teil

Abschnitt 1
Personen

Titel 1
Natürliche Personen, Verbraucher,

Unternehmer

§1 Beginn der Rechtsfähigkeit

Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt
mit der Vollendung der Geburt.

§2 Eintritt der Volljährigkeit

Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des
18. Lebensjahres ein.

§§3 bis 6 (weggefallen)

§7 Wohnsitz; Begründung und
Aufhebung

(1) Wer sich an einem Orte ständig nieder-
lässt, begründet an diesem Orte seinen
Wohnsitz.

(2) Der Wohnsitz kann gleichzeitig an meh-
reren Orten bestehen.

(3) Der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn die
Niederlassung mit dem Willen aufgehoben
wird, sie aufzugeben.

§8 Wohnsitz nicht voll Geschäftsfähiger

(1) Wer geschäftsunfähig oder in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt ist, kann ohne
den Willen seines gesetzlichen Vertreters ei-
nen Wohnsitz weder begründen noch aufhe-
ben.

(2) Ein Minderjähriger, der verheiratet ist oder
war, kann selbständig einen Wohnsitz be-
gründen und aufheben.

§9 Wohnsitz eines Soldaten

(1) Ein Soldat hat seinen Wohnsitz am
Standort. Als Wohnsitz eines Soldaten, der im
Inland keinen Standort hat, gilt der letzte in-
ländische Standort.

(2) Diese Vorschriften finden keine Anwen-
dung auf Soldaten, die nur auf Grund der
Wehrpflicht Wehrdienst leisten oder die nicht
selbständig einen Wohnsitz begründen kön-
nen.

§10 (weggefallen)

§11 Wohnsitz des Kindes

Ein minderjähriges Kind teilt den Wohnsitz
der Eltern; es teilt nicht den Wohnsitz eines
Elternteils, dem das Recht fehlt, für die Person
des Kindes zu sorgen. Steht keinem Elternteil
das Recht zu, für die Person des Kindes zu
sorgen, so teilt das Kind den Wohnsitz desje-
nigen, dem dieses Recht zusteht. Das Kind
behält den Wohnsitz, bis es ihn rechtsgültig
aufhebt.

§12 Namensrecht

Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens
dem Berechtigten von einem anderen be-
stritten oder wird das Interesse des Berech-
tigten dadurch verletzt, dass ein anderer un-
befugt den gleichen Namen gebraucht, so
kann der Berechtigte von dem anderen Be-
seitigung der Beeinträchtigung verlangen.
Sind weitere Beeinträchtigungen zu besor-
gen, so kann er auf Unterlassung klagen.

§13*) Verbraucher

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt,
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zuge-
rechnet werden kann.

*) Amtlicher Hinweis zu § 13:
Diese Vorschriften dienen der Umsetzung der eingangs zu den Nummern 3, 4, 6, 7, 9 und 11 genannten
Richtlinien.

I.1 BGB: Bürgerliches Gesetzbuch §§ 1– 13
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§14*) Unternehmer
(1) Unternehmer ist eine natürliche oder ju-
ristische Person oder eine rechtsfähige Per-
sonengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerbli-
chen oder selbständigen beruflichen Tätig-
keit handelt.
(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist
eine Personengesellschaft, die mit der Fähig-
keit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und
Verbindlichkeiten einzugehen.

§§15 bis 20 (weggefallen)

Titel 2
Juristische Personen

Untertitel 1
Vereine

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften

§21 Nicht wirtschaftlicher Verein
Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet
ist, erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintragung
in das Vereinsregister des zuständigen Amts-
gerichts.

§22 Wirtschaftlicher Verein
Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist,
erlangt in Ermangelung besonderer bundes-
gesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit
durch staatliche Verleihung. Die Verleihung
steht dem Land zu, in dessen Gebiete der
Verein seinen Sitz hat.

§23 (weggefallen)

§24 Sitz
Als Sitz eines Vereins gilt, wenn nicht ein an-
deres bestimmt ist, der Ort, an welchem die
Verwaltung geführt wird.

§25 Verfassung

Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins
wird, soweit sie nicht auf den nachfolgenden
Vorschriften beruht, durch die Vereinssatzung
bestimmt.

§26 Vorstand und Vertretung

(1) Der Verein muss einen Vorstand haben.
Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich
und außergerichtlich; er hat die Stellung ei-
nes gesetzlichen Vertreters. Der Umfang der
Vertretungsmacht kann durch die Satzung
mit Wirkung gegen Dritte beschränkt wer-
den.

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Per-
sonen, so wird der Verein durch die Mehrheit
der Vorstandsmitglieder vertreten. Ist eine
Willenserklärung gegenüber einem Verein
abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber
einem Mitglied des Vorstands.

§27 Bestellung und Geschäftsführung
des Vorstands

(1) Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch
Beschluss der Mitgliederversammlung.

(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich,
unbeschadet des Anspruchs auf die vertrags-
mäßige Vergütung. Die Widerruflichkeit kann
durch die Satzung auf den Fall beschränkt
werden, dass ein wichtiger Grund für den
Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist ins-
besondere grobe Pflichtverletzung oder Un-
fähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäfts-
führung.

(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstands
finden die für den Auftrag geltenden Vor-
schriften der §§ 664 bis 670 entsprechende
Anwendung.

§28 Beschlussfassung des Vorstands
Bei einem Vorstand, der aus mehreren Perso-
nen besteht, erfolgt die Beschlussfassung
nach den für die Beschlüsse der Mitglieder

*) Amtlicher Hinweis zu § 14:
Diese Vorschriften dienen der Umsetzung der eingangs zu den Nummern 3, 4, 6, 7, 9 und 11 genannten
Richtlinien.

§§ 14 – 28 BGB: Bürgerliches Gesetzbuch I.1
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des Vereins geltenden Vorschriften der §§ 32
und 34.

§29 Notbestellung durch Amtsgericht

Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vor-
stands fehlen, sind sie in dringenden Fällen
für die Zeit bis zur Behebung des Mangels auf
Antrag eines Beteiligten von dem Amtsge-
richt zu bestellen, das für den Bezirk, in dem
der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister
führt.

§30 Besondere Vertreter

Durch die Satzung kann bestimmt werden,
dass neben dem Vorstand für gewisse Ge-
schäfte besondere Vertreter zu bestellen sind.
Die Vertretungsmacht eines solchen Vertre-
ters erstreckt sich im Zweifel auf alle Rechts-
geschäfte, die der ihm zugewiesene Ge-
schäftskreis gewöhnlich mit sich bringt.

§31 Haftung des Vereins für Organe

Der Verein ist für den Schaden verantwort-
lich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vor-
stands oder ein anderer verfassungsmäßig
berufener Vertreter durch eine in Ausführung
der ihm zustehenden Verrichtungen began-
gene, zum Schadensersatz verpflichtende
Handlung einem Dritten zufügt.

§31a Haftung von Vorstandsmitglie-
dern

(1) Ein Vorstand, der unentgeltlich tätig ist
oder für seine Tätigkeit eine Vergütung er-
hält, die 500 Euro jährlich nicht übersteigt,
haftet dem Verein für einen in Wahrnehmung
seiner Vorstandspflichten verursachten Scha-
den nur bei Vorliegen von Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die
Haftung gegenüber den Mitgliedern des Ver-
eins.

(2) Ist ein Vorstand nach Absatz 1 Satz 1 ei-
nem anderen zum Ersatz eines in Wahrneh-
mung seiner Vorstandspflichten verursachten
Schadens verpflichtet, so kann er von dem
Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit
verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Scha-
den vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht wurde.

§32 Mitgliederversammlung;
Beschlussfassung

(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden,
soweit sie nicht von dem Vorstand oder ei-
nem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind,
durch Beschlussfassung in einer Versamm-
lung der Mitglieder geordnet. Zur Gültigkeit
des Beschlusses ist erforderlich, dass der Ge-
genstand bei der Berufung bezeichnet wird.
Bei der Beschlussfassung entscheidet die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder
ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder
ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich
erklären.

§33 Satzungsänderung

(1) Zu einem Beschluss, der eine Änderung
der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen er-
forderlich. Zur Änderung des Zweckes des
Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder
erforderlich; die Zustimmung der nicht er-
schienenen Mitglieder muss schriftlich erfol-
gen.

(2) Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf
Verleihung, so ist zu jeder Änderung der Sat-
zung die Genehmigung der zuständigen Be-
hörde erforderlich.

§34 Ausschluss vom Stimmrecht

Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn
die Beschlussfassung die Vornahme eines
Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung
oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen
ihm und dem Verein betrifft.

§35 Sonderrechte

Sonderrechte eines Mitglieds können nicht
ohne dessen Zustimmung durch Beschluss
der Mitgliederversammlung beeinträchtigt
werden.

§36 Berufung der Mitgliederversamm-
lung

Die Mitgliederversammlung ist in den durch
die Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu
berufen, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert.

I.1 BGB: Bürgerliches Gesetzbuch §§ 29 – 36
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§37 Berufung auf Verlangen einer
Minderheit

(1) Die Mitgliederversammlung ist zu beru-
fen, wenn der durch die Satzung bestimmte
Teil oder in Ermangelung einer Bestimmung
der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung
schriftlich unter Angabe des Zweckes und der
Gründe verlangt.
(2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so
kann das Amtsgericht die Mitglieder, die das
Verlangen gestellt haben, zur Berufung der
Versammlung ermächtigen; es kann Anord-
nungen über die Führung des Vorsitzes in der
Versammlung treffen. Zuständig ist das
Amtsgericht, das für den Bezirk, in dem der
Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister
führt. Auf die Ermächtigung muss bei der
Berufung der Versammlung Bezug genom-
men werden.

§38 Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und
nicht vererblich. Die Ausübung der Mitglied-
schaftsrechte kann nicht einem anderen
überlassen werden.

§39 Austritt aus dem Verein
(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem
Verein berechtigt.
(2) Durch die Satzung kann bestimmt wer-
den, dass der Austritt nur am Schluss eines
Geschäftsjahrs oder erst nach dem Ablauf
einer Kündigungsfrist zulässig ist; die Kündi-
gungsfrist kann höchstens zwei Jahre betra-
gen.

§40 Nachgiebige Vorschriften
Die Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 1, des
§ 27 Absatz 1 und 3, der §§ 28, 31a Abs. 1
Satz 2 sowie der §§ 32, 33 und 38 finden
insoweit keine Anwendung als die Satzung
ein anderes bestimmt. Von § 34 kann auch für
die Beschlussfassung des Vorstands durch
die Satzung nicht abgewichen werden.

§41 Auflösung des Vereins
Der Verein kann durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung aufgelöst werden. Zu dem
Beschluss ist eine Mehrheit von drei Vierteln
der abgegebenen Stimmen erforderlich,

wenn nicht die Satzung ein anderes be-
stimmt.

§42 Insolvenz
(1) Der Verein wird durch die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens und mit Rechtskraft des
Beschlusses, durch den die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens mangels Masse abgewie-
sen worden ist, aufgelöst. Wird das Verfahren
auf Antrag des Schuldners eingestellt oder
nach der Bestätigung eines Insolvenzplans,
der den Fortbestand des Vereins vorsieht,
aufgehoben, so kann die Mitgliederver-
sammlung die Fortsetzung des Vereins be-
schließen. Durch die Satzung kann bestimmt
werden, dass der Verein im Falle der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens als nicht
rechtsfähiger Verein fortbesteht; auch in die-
sem Falle kann unter den Voraussetzungen
des Satzes 2 die Fortsetzung als rechtsfähiger
Verein beschlossen werden.
(2) Der Vorstand hat im Falle der Zahlungs-
unfähigkeit oder der Überschuldung die Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens zu beantra-
gen. Wird die Stellung des Antrags verzögert,
so sind die Vorstandsmitglieder, denen ein
Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern für
den daraus entstehenden Schaden verant-
wortlich; sie haften als Gesamtschuldner.

§43 Entziehung der Rechtsfähigkeit
Einem Verein, dessen Rechtsfähigkeit auf
Verleihung beruht, kann die Rechtsfähigkeit
entzogen werden, wenn er einen anderen als
den in der Satzung bestimmten Zweck ver-
folgt.

§44 Zuständigkeit und Verfahren
Die Zuständigkeit und das Verfahren für die
Entziehung der Rechtsfähigkeit nach § 43
bestimmen sich nach dem Recht des Landes,
in dem der Verein seinen Sitz hat.

§45 Anfall des Vereinsvermögens
(1) Mit der Auflösung des Vereins oder der
Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das Ver-
mögen an die in der Satzung bestimmten
Personen.
(2) Durch die Satzung kann vorgeschrieben
werden, dass die Anfallberechtigten durch

§§ 37 – 45 BGB: Bürgerliches Gesetzbuch I.1
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Beschluss der Mitgliederversammlung oder
eines anderen Vereinsorgans bestimmt wer-
den. Ist der Zweck des Vereins nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet,
so kann die Mitgliederversammlung auch
ohne eine solche Vorschrift das Vermögen
einer öffentlichen Stiftung oder Anstalt zu-
weisen.

(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfall-
berechtigten, so fällt das Vermögen, wenn
der Verein nach der Satzung ausschließlich
den Interessen seiner Mitglieder diente, an
die zur Zeit der Auflösung oder der Entzie-
hung der Rechtsfähigkeit vorhandenen Mit-
glieder zu gleichen Teilen, anderenfalls an
den Fiskus des Landes, in dessen Gebiet der
Verein seinen Sitz hatte.

§46 Anfall an den Fiskus

Fällt das Vereinsvermögen an den Fiskus, so
finden die Vorschriften über eine dem Fiskus
als gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft
entsprechende Anwendung. Der Fiskus hat
das Vermögen tunlichst in einer den Zwecken
des Vereins entsprechenden Weise zu ver-
wenden.

§47 Liquidation

Fällt das Vereinsvermögen nicht an den Fis-
kus, so muss eine Liquidation stattfinden,
sofern nicht über das Vermögen des Vereins
das Insolvenzverfahren eröffnet ist.

§48 Liquidatoren

(1) Die Liquidation erfolgt durch den Vor-
stand. Zu Liquidatoren können auch andere
Personen bestellt werden; für die Bestellung
sind die für die Bestellung des Vorstands
geltenden Vorschriften maßgebend.

(2) Die Liquidatoren haben die rechtliche
Stellung des Vorstands, soweit sich nicht aus
dem Zwecke der Liquidation ein anderes er-
gibt.

(3) Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so
sind sie nur gemeinschaftlich zur Vertretung
befugt und können Beschlüsse nur einstim-
mig fassen, sofern nicht ein anderes be-
stimmt ist.

§49 Aufgaben der Liquidatoren

(1) Die Liquidatoren haben die laufenden
Geschäfte zu beendigen, die Forderungen
einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld
umzusetzen, die Gläubiger zu befriedigen
und den Überschuss den Anfallberechtigten
auszuantworten. Zur Beendigung schweben-
der Geschäfte können die Liquidatoren auch
neue Geschäfte eingehen. Die Einziehung der
Forderungen sowie die Umsetzung des übri-
gen Vermögens in Geld darf unterbleiben,
soweit diese Maßregeln nicht zur Befriedi-
gung der Gläubiger oder zur Verteilung des
Überschusses unter die Anfallberechtigten
erforderlich sind.

(2) Der Verein gilt bis zur Beendigung der
Liquidation als fortbestehend, soweit der
Zweck der Liquidation es erfordert.

§50 Bekanntmachung des Vereins in
Liquidation

(1) Die Auflösung des Vereins oder die Ent-
ziehung der Rechtsfähigkeit ist durch die Li-
quidatoren öffentlich bekannt zu machen. In
der Bekanntmachung sind die Gläubiger zur
Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern.
Die Bekanntmachung erfolgt durch das in der
Satzung für Veröffentlichungen bestimmte
Blatt. Die Bekanntmachung gilt mit dem Ab-
lauf des zweiten Tages nach der Einrückung
oder der ersten Einrückung als bewirkt.

(2) Bekannte Gläubiger sind durch besondere
Mitteilung zur Anmeldung aufzufordern.

§50a Bekanntmachungsblatt
Hat ein Verein in der Satzung kein Blatt für
Bekanntmachungen bestimmt oder hat das
bestimmte Bekanntmachungsblatt sein Er-
scheinen eingestellt, sind Bekanntmachun-
gen des Vereins in dem Blatt zu veröffentli-
chen, welches für Bekanntmachungen des
Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirk
der Verein seinen Sitz hat.

§51 Sperrjahr

Das Vermögen darf den Anfallberechtigten
nicht vor dem Ablauf eines Jahres nach der
Bekanntmachung der Auflösung des Vereins
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oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit aus-
geantwortet werden.

§52 Sicherung für Gläubiger
(1) Meldet sich ein bekannter Gläubiger
nicht, so ist der geschuldete Betrag, wenn die
Berechtigung zur Hinterlegung vorhanden ist,
für den Gläubiger zu hinterlegen.
(2) Ist die Berichtigung einer Verbindlichkeit
zur Zeit nicht ausführbar oder ist eine Ver-
bindlichkeit streitig, so darf das Vermögen
den Anfallberechtigten nur ausgeantwortet
werden, wenn dem Gläubiger Sicherheit ge-
leistet ist.

§53 Schadensersatzpflicht der
Liquidatoren

Liquidatoren, welche die ihnen nach dem
§ 42 Abs. 2 und den §§ 50, 51 und 52 oblie-
genden Verpflichtungen verletzen oder vor
der Befriedigung der Gläubiger Vermögen
den Anfallberechtigten ausantworten, sind,
wenn ihnen ein Verschulden zur Last fällt,
den Gläubigern für den daraus entstehenden
Schaden verantwortlich; sie haften als Ge-
samtschuldner.

§54 Nicht rechtsfähige Vereine
Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden
die Vorschriften über die Gesellschaft An-
wendung. Aus einem Rechtsgeschäft, das im
Namen eines solchen Vereins einem Dritten
gegenüber vorgenommen wird, haftet der
Handelnde persönlich; handeln mehrere, so
haften sie als Gesamtschuldner.

Kapitel 2
Eingetragene Vereine

§55 Zuständigkeit für die Registerein-
tragung

Die Eintragung eines Vereins der in § 21 be-
zeichneten Art in das Vereinsregister hat bei
dem Amtsgericht zu geschehen, in dessen
Bezirk der Verein seinen Sitz hat.

§55a Elektronisches Vereinsregister
(1) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass und in
welchem Umfang das Vereinsregister in ma-

schineller Form als automatisierte Datei ge-
führt wird. Hierbei muss gewährleistet sein,
dass

1. die Grundsätze einer ordnungsgemäßen
Datenverarbeitung eingehalten, insbeson-
dere Vorkehrungen gegen einen Daten-
verlust getroffen sowie die erforderlichen
Kopien der Datenbestände mindestens ta-
gesaktuell gehalten und die originären
Datenbestände sowie deren Kopien sicher
aufbewahrt werden,

2. die vorzunehmenden Eintragungen als-
bald in einen Datenspeicher aufgenom-
men und auf Dauer inhaltlich unverändert
in lesbarer Form wiedergegeben werden
können,

3. die nach der Anlage zu § 126 Abs. 1 Satz 2
Nr. 3 der Grundbuchordnung gebotenen
Maßnahmen getroffen werden.

Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung die Ermächtigung nach
Satz 1 auf die Landesjustizverwaltungen
übertragen.

(2) Das maschinell geführte Vereinsregister
tritt für eine Seite des Registers an die Stelle
des bisherigen Registers, sobald die Eintra-
gungen dieser Seite in den für die Vereinsre-
gistereintragungen bestimmten Datenspei-
cher aufgenommen und als Vereinsregister
freigegeben worden sind. Die entsprechen-
den Seiten des bisherigen Vereinsregisters
sind mit einem Schließungsvermerk zu verse-
hen.

(3) Eine Eintragung wird wirksam, sobald sie
in den für die Registereintragungen be-
stimmten Datenspeicher aufgenommen ist
und auf Dauer inhaltlich unverändert in les-
barer Form wiedergegeben werden kann.
Durch eine Bestätigungsanzeige oder in an-
derer geeigneter Weise ist zu überprüfen, ob
diese Voraussetzungen eingetreten sind.
Jede Eintragung soll den Tag angeben, an
dem sie wirksam geworden ist.

§56 Mindestmitgliederzahl des Vereins

Die Eintragung soll nur erfolgen, wenn die
Zahl der Mitglieder mindestens sieben be-
trägt.
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§57 Mindesterfordernisse an die
Vereinssatzung

(1) Die Satzung muss den Zweck, den Namen
und den Sitz des Vereins enthalten und erge-
ben, dass der Verein eingetragen werden soll.

(2) Der Name soll sich von den Namen der an
demselben Orte oder in derselben Gemeinde
bestehenden eingetragenen Vereine deutlich
unterscheiden.

§58 Sollinhalt der Vereinssatzung

Die Satzung soll Bestimmungen enthalten:

1. über den Eintritt und Austritt der Mitglie-
der,

2. darüber, ob und welche Beiträge von den
Mitgliedern zu leisten sind,

3. über die Bildung des Vorstands,

4. über die Voraussetzungen unter denen die
Mitgliederversammlung zu berufen ist,
über die Form der Berufung und über die
Beurkundung der Beschlüsse.

§59 Anmeldung zur Eintragung

(1) Der Vorstand hat den Verein zur Eintra-
gung anzumelden.

(2) Der Anmeldung sind Abschriften der Sat-
zung und der Urkunden über die Bestellung
des Vorstands beizufügen.

(3) Die Satzung soll von mindestens sieben
Mitgliedern unterzeichnet sein und die An-
gabe des Tages der Errichtung enthalten.

§60 Zurückweisung der Anmeldung

Die Anmeldung ist, wenn den Erfordernissen
der §§ 56 bis 59 nicht genügt ist, von dem
Amtsgericht unter Angabe der Gründe zu-
rückzuweisen.

§§61 bis 63 (weggefallen)

§64 Inhalt der Vereinsregistereintra-
gung

Bei der Eintragung sind der Name und der Sitz
des Vereins, der Tag der Errichtung der Sat-
zung, die Mitglieder des Vorstands und ihre
Vertretungsmacht anzugeben.

§65 Namenszusatz
Mit der Eintragung erhält der Name des Ver-
eins den Zusatz „eingetragener Verein“.

§66 Bekanntmachung der Eintragung
und Aufbewahrung von
Dokumenten

(1) Das Amtsgericht hat die Eintragung des
Vereins in das Vereinsregister durch Veröf-
fentlichung in dem von der Landesjustizver-
waltung bestimmten elektronischen Informa-
tions- und Kommunikationssystem bekannt
zu machen.
(2) Die mit der Anmeldung eingereichten Do-
kumente werden vom Amtsgericht aufbe-
wahrt.

§67 Änderung des Vorstands
(1) Jede Änderung des Vorstands ist von dem
Vorstand zur Eintragung anzumelden. Der
Anmeldung ist eine Abschrift der Urkunde
über die Änderung beizufügen.
(2) Die Eintragung gerichtlich bestellter Vor-
standsmitglieder erfolgt von Amts wegen.

§68 Vertrauensschutz durch Vereinsre-
gister

Wird zwischen den bisherigen Mitgliedern
des Vorstands und einem Dritten ein Rechts-
geschäft vorgenommen, so kann die Ände-
rung des Vorstands dem Dritten nur entge-
gengesetzt werden, wenn sie zur Zeit der
Vornahme des Rechtsgeschäfts im Vereinsre-
gister eingetragen oder dem Dritten bekannt
ist. Ist die Änderung eingetragen, so braucht
der Dritte sie nicht gegen sich gelten zu las-
sen, wenn er sie nicht kennt, seine Unkennt-
nis auch nicht auf Fahrlässigkeit beruht.

§69 Nachweis des Vereinsvorstands
Der Nachweis, dass der Vorstand aus den im
Register eingetragenen Personen besteht,
wird Behörden gegenüber durch ein Zeugnis
des Amtsgerichts über die Eintragung ge-
führt.

§70 Vertrauensschutz bei Eintragungen
zur Vertretungsmacht

Die Vorschriften des § 68 gelten auch für Be-
stimmungen, die den Umfang der Vertre-
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tungsmacht des Vorstands beschränken oder
die Vertretungsmacht des Vorstands abwei-
chend von der Vorschrift des § 26 Absatz 2
Satz 1 regeln.

§71 Änderungen der Satzung
(1) Änderungen der Satzung bedürfen zu ih-
rer Wirksamkeit der Eintragung in das Ver-
einsregister. Die Änderung ist von dem Vor-
stand zur Eintragung anzumelden. Der An-
meldung sind eine Abschrift des die Ände-
rung enthaltenden Beschlusses und der
Wortlaut der Satzung beizufügen. In dem
Wortlaut der Satzung müssen die geänderten
Bestimmungen mit dem Beschluss über die
Satzungsänderung, die unveränderten Be-
stimmungen mit dem zuletzt eingereichten
vollständigen Wortlaut der Satzung und,
wenn die Satzung geändert worden ist, ohne
dass ein vollständiger Wortlaut der Satzung
eingereicht wurde, auch mit den zuvor ein-
getragenen Änderungen übereinstimmen.
(2) Die Vorschriften der §§ 60, 64 und des
§ 66 Abs. 2 finden entsprechende Anwen-
dung.

§72 Bescheinigung der Mitgliederzahl
Der Vorstand hat dem Amtsgericht auf des-
sen Verlangen jederzeit eine schriftliche Be-
scheinigung über die Zahl der Vereinsmit-
glieder einzureichen.

§73 Unterschreiten der Mindestmitglie-
derzahl

Sinkt die Zahl der Vereinsmitglieder unter
drei herab, so hat das Amtsgericht auf Antrag
des Vorstands und, wenn der Antrag nicht
binnen drei Monaten gestellt wird, von Amts
wegen nach Anhörung des Vorstands dem
Verein die Rechtsfähigkeit zu entziehen.

§74 Auflösung
(1) Die Auflösung des Vereins sowie die Ent-
ziehung der Rechtsfähigkeit ist in das Ver-
einsregister einzutragen.
(2) Wird der Verein durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung oder durch den Ablauf
der für die Dauer des Vereins bestimmten Zeit
aufgelöst, so hat der Vorstand die Auflösung
zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung

ist im ersteren Falle eine Abschrift des Auflö-
sungsbeschlusses beizufügen.

§75 Eintragungen bei Insolvenz
(1) Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
und der Beschluss, durch den die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens mangels Masse
rechtskräftig abgewiesen worden ist, sowie
die Auflösung des Vereins nach § 42 Absatz 2
Satz 1 sind von Amts wegen einzutragen. Von
Amts wegen sind auch einzutragen
1. die Aufhebung des Eröffnungsbeschlus-

ses,
2. die Bestellung eines vorläufigen Insol-

venzverwalters, wenn zusätzlich dem
Schuldner ein allgemeines Verfügungsver-
bot auferlegt oder angeordnet wird, dass
Verfügungen des Schuldners nur mit Zu-
stimmung des vorläufigen Insolvenzver-
walters wirksam sind, und die Aufhebung
einer derartigen Sicherungsmaßnahme,

3. die Anordnung der Eigenverwaltung durch
den Schuldner und deren Aufhebung so-
wie die Anordnung der Zustimmungsbe-
dürftigkeit bestimmter Rechtsgeschäfte
des Schuldners,

4. die Einstellung und die Aufhebung des
Verfahrens und

5. die Überwachung der Erfüllung eines In-
solvenzplans und die Aufhebung der
Überwachung.

(2) Wird der Verein durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung nach § 42 Absatz 1
Satz 2 fortgesetzt, so hat der Vorstand die
Fortsetzung zur Eintragung anzumelden. Der
Anmeldung ist eine Abschrift des Beschlusses
beizufügen.

§76 Eintragungen bei Liquidation
(1) Bei der Liquidation des Vereins sind die
Liquidatoren und ihre Vertretungsmacht in
das Vereinsregister einzutragen. Das Gleiche
gilt für die Beendigung des Vereins nach der
Liquidation.
(2) Die Anmeldung der Liquidatoren hat
durch den Vorstand zu erfolgen. Bei der An-
meldung ist der Umfang der Vertretungs-
macht der Liquidatoren anzugeben. Ände-
rungen der Liquidatoren oder ihrer Vertre-
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tungsmacht sowie die Beendigung des Ver-
eins sind von den Liquidatoren anzumelden.
Der Anmeldung der durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung bestellten Liquidatoren
ist eine Abschrift des Bestellungsbeschlusses,
der Anmeldung der Vertretungsmacht, die
abweichend von § 48 Absatz 3 bestimmt
wurde, ist eine Abschrift der diese Bestim-
mung enthaltenden Urkunde beizufügen.

(3) Die Eintragung gerichtlich bestellter Li-
quidatoren geschieht von Amts wegen.

§77 Anmeldepflichtige und Form der
Anmeldungen

Die Anmeldungen zum Vereinsregister sind
von Mitgliedern des Vorstands sowie von den
Liquidatoren, die insoweit zur Vertretung des
Vereins berechtigt sind, mittels öffentlich be-
glaubigter Erklärung abzugeben. Die Erklä-
rung kann in Urschrift oder in öffentlich be-
glaubigter Abschrift beim Gericht eingereicht
werden.

§78 Festsetzung von Zwangsgeld

(1) Das Amtsgericht kann die Mitglieder des
Vorstands zur Befolgung der Vorschriften des
§ 67 Abs. 1, des § 71 Abs. 1, des § 72, des
§ 74 Abs. 2, des § 75 Absatz 2 und des § 76
durch Festsetzung von Zwangsgeld anhalten.

(2) In gleicher Weise können die Liquidatoren
zur Befolgung der Vorschriften des § 76 an-
gehalten werden.

§79 Einsicht in das Vereinsregister

(1) Die Einsicht des Vereinsregisters sowie
der von dem Verein bei dem Amtsgericht
eingereichten Dokumente ist jedem gestat-
tet. Von den Eintragungen kann eine Ab-
schrift verlangt werden; die Abschrift ist auf
Verlangen zu beglaubigen. Wird das Vereins-
register maschinell geführt, tritt an die Stelle
der Abschrift ein Ausdruck, an die der be-
glaubigten Abschrift ein amtlicher Ausdruck.

(2) Die Einrichtung eines automatisierten
Verfahrens, das die Übermittlung von Daten
aus maschinell geführten Vereinsregistern
durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, wenn
sichergestellt ist, dass

1. der Abruf von Daten die zulässige Einsicht
nach Absatz 1 nicht überschreitet und

2. die Zulässigkeit der Abrufe auf der Grund-
lage einer Protokollierung kontrolliert
werden kann.

Die Länder können für das Verfahren ein län-
derübergreifendes elektronisches Informa-
tions- und Kommunikationssystem bestim-
men.

(3) Der Nutzer ist darauf hinzuweisen, dass er
die übermittelten Daten nur zu Informations-
zwecken verwenden darf. Die zuständige
Stelle hat (z. B. durch Stichproben) zu prüfen,
ob sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass
die nach Satz 1 zulässige Einsicht überschrit-
ten oder übermittelte Daten missbraucht
werden.

(4) Die zuständige Stelle kann einen Nutzer,
der die Funktionsfähigkeit der Abrufeinrich-
tung gefährdet, die nach Absatz 3 Satz 1 zu-
lässige Einsicht überschreitet oder übermit-
telte Daten missbraucht, von der Teilnahme
am automatisierten Abrufverfahren aus-
schließen; dasselbe gilt bei drohender Über-
schreitung oder drohendem Missbrauch.

(5) Zuständige Stelle ist die Landesjustizver-
waltung. Örtlich zuständig ist die Landesjus-
tizverwaltung, in deren Zuständigkeitsbe-
reich das betreffende Amtsgericht liegt. Die
Zuständigkeit kann durch Rechtsverordnung
der Landesregierung abweichend geregelt
werden. Sie kann diese Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf die Landesjustizver-
waltung übertragen. Die Länder können auch
die Übertragung der Zuständigkeit auf die
zuständige Stelle eines anderen Landes ver-
einbaren.

Untertitel 2
Stiftungen

§80 Entstehung einer rechtsfähigen
Stiftung

(1) Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stif-
tung sind das Stiftungsgeschäft und die An-
erkennung durch die zuständige Behörde des
Landes erforderlich, in dem die Stiftung ihren
Sitz haben soll.
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(2) Die Stiftung ist als rechtsfähig anzuerken-
nen, wenn das Stiftungsgeschäft den Anfor-
derungen des § 81 Abs. 1 genügt, die dau-
ernde und nachhaltige Erfüllung des Stif-
tungszwecks gesichert erscheint und der
Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht ge-
fährdet.
(3) Vorschriften der Landesgesetze über
kirchliche Stiftungen bleiben unberührt. Das
gilt entsprechend für Stiftungen, die nach den
Landesgesetzen kirchlichen Stiftungen
gleichgestellt sind.

§81 Stiftungsgeschäft
(1) Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden
bedarf der schriftlichen Form. Es muss die
verbindliche Erklärung des Stifters enthalten,
ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm
vorgegebenen Zweckes zu widmen. Durch
das Stiftungsgeschäft muss die Stiftung eine
Satzung erhalten mit Regelungen über
1. den Namen der Stiftung,
2. den Sitz der Stiftung,
3. den Zweck der Stiftung,
4. das Vermögen der Stiftung,
5. die Bildung des Vorstands der Stiftung.
Genügt das Stiftungsgeschäft den Erforder-
nissen des Satzes 3 nicht und ist der Stifter
verstorben, findet § 83 Satz 2 bis 4 entspre-
chende Anwendung.
(2) Bis zur Anerkennung der Stiftung als
rechtsfähig ist der Stifter zum Widerruf des
Stiftungsgeschäfts berechtigt. Ist die Aner-
kennung bei der zuständigen Behörde bean-
tragt, so kann der Widerruf nur dieser ge-
genüber erklärt werden. Der Erbe des Stifters
ist zum Widerruf nicht berechtigt, wenn der
Stifter den Antrag bei der zuständigen Be-
hörde gestellt oder im Falle der notariellen
Beurkundung des Stiftungsgeschäfts den No-
tar bei oder nach der Beurkundung mit der
Antragstellung betraut hat.

§82 Übertragungspflicht des Stifters
Wird die Stiftung als rechtsfähig anerkannt,
so ist der Stifter verpflichtet, das in dem Stif-
tungsgeschäft zugesicherte Vermögen auf
die Stiftung zu übertragen. Rechte, zu deren

Übertragung der Abtretungsvertrag genügt,
gehen mit der Anerkennung auf die Stiftung
über, sofern nicht aus dem Stiftungsgeschäft
sich ein anderer Wille des Stifters ergibt.

§83 Stiftung von Todes wegen

Besteht das Stiftungsgeschäft in einer Verfü-
gung von Todes wegen, so hat das Nachlass-
gericht dies der zuständigen Behörde zur An-
erkennung mitzuteilen, sofern sie nicht von
dem Erben oder dem Testamentsvollstrecker
beantragt wird. Genügt das Stiftungsge-
schäft nicht den Erfordernissen des § 81
Abs. 1 Satz 3, wird der Stiftung durch die
zuständige Behörde vor der Anerkennung
eine Satzung gegeben oder eine unvollstän-
dige Satzung ergänzt; dabei soll der Wille des
Stifters berücksichtigt werden. Als Sitz der
Stiftung gilt, wenn nicht ein anderes be-
stimmt ist, der Ort, an welchem die Verwal-
tung geführt wird. Im Zweifel gilt der letzte
Wohnsitz des Stifters im Inland als Sitz.

§84 Anerkennung nach Tod des Stifters

Wird die Stiftung erst nach dem Tode des
Stifters als rechtsfähig anerkannt, so gilt sie
für die Zuwendungen des Stifters als schon
vor dessen Tode entstanden.

§85 Stiftungsverfassung

Die Verfassung einer Stiftung wird, soweit sie
nicht auf Bundes- oder Landesgesetz beruht,
durch das Stiftungsgeschäft bestimmt.

§86 Anwendung des Vereinsrechts

Die Vorschriften der §§ 26 und 27 Absatz 3
und der §§ 28 bis 31a und 42 finden auf
Stiftungen entsprechende Anwendung, die
Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 1, des
§ 27 Absatz 3 und des § 28 jedoch nur inso-
weit, als sich nicht aus der Verfassung, ins-
besondere daraus, dass die Verwaltung der
Stiftung von einer öffentlichen Behörde ge-
führt wird, ein anderes ergibt. Die Vorschrif-
ten des § 26 Abs. 2 Satz 2 und des § 29 finden
auf Stiftungen, deren Verwaltung von einer
öffentlichen Behörde geführt wird, keine An-
wendung.
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§87 Zweckänderung; Aufhebung

(1) Ist die Erfüllung des Stiftungszwecks un-
möglich geworden oder gefährdet sie das
Gemeinwohl, so kann die zuständige Behör-
de der Stiftung eine andere Zweckbestim-
mung geben oder sie aufheben.

(2) Bei der Umwandlung des Zweckes soll der
Wille des Stifters berücksichtigt werden, ins-
besondere soll dafür gesorgt werden, dass
die Erträge des Stiftungsvermögens dem Per-
sonenkreis, dem sie zustatten kommen soll-
ten, im Sinne des Stifters erhalten bleiben.

(3) Vor der Umwandlung des Zweckes und
der Änderung der Verfassung soll der Vor-
stand der Stiftung gehört werden.

§88 Vermögensanfall

Mit dem Erlöschen der Stiftung fällt das Ver-
mögen an die in der Verfassung bestimmten
Personen. Fehlt es an einer Bestimmung der
Anfallberechtigten, so fällt das Vermögen an
den Fiskus des Landes, in dem die Stiftung
ihren Sitz hatte, oder an einen anderen nach
dem Recht dieses Landes bestimmten An-
fallberechtigten. Die Vorschriften der §§ 46
bis 53 finden entsprechende Anwendung.

Untertitel 3
Juristische Personen des öffentlichen

Rechts

§89 Haftung für Organe; Insolvenz

(1) Die Vorschrift des § 31 findet auf den
Fiskus sowie auf die Körperschaften, Stiftun-
gen und Anstalten des öffentlichen Rechts
entsprechende Anwendung.

(2) Das Gleiche gilt, soweit bei Körperschaf-
ten, Stiftungen und Anstalten des öffentli-
chen Rechts das Insolvenzverfahren zulässig
ist, von der Vorschrift des § 42 Abs. 2.

Abschnitt 2
Sachen und Tiere

§90 Begriff der Sache

Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur kör-
perliche Gegenstände.

§90a Tiere
Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch
besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die
für Sachen geltenden Vorschriften entspre-
chend anzuwenden, soweit nicht etwas an-
deres bestimmt ist.

§91 Vertretbare Sachen
Vertretbare Sachen im Sinne des Gesetzes
sind bewegliche Sachen, die im Verkehr nach
Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden
pflegen.

§92 Verbrauchbare Sachen
(1) Verbrauchbare Sachen im Sinne des Ge-
setzes sind bewegliche Sachen, deren be-
stimmungsmäßiger Gebrauch in dem Ver-
brauch oder in der Veräußerung besteht.
(2) Als verbrauchbar gelten auch bewegliche
Sachen, die zu einem Warenlager oder zu ei-
nem sonstigen Sachinbegriff gehören, dessen
bestimmungsmäßiger Gebrauch in der Ver-
äußerung der einzelnen Sachen besteht.

§93 Wesentliche Bestandteile einer
Sache

Bestandteile einer Sache, die voneinander
nicht getrennt werden können, ohne dass der
eine oder der andere zerstört oder in seinem
Wesen verändert wird (wesentliche Bestand-
teile), können nicht Gegenstand besonderer
Rechte sein.

§94 Wesentliche Bestandteile eines
Grundstücks oder Gebäudes

(1) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines
Grundstücks gehören die mit dem Grund und
Boden fest verbundenen Sachen, insbeson-
dere Gebäude, sowie die Erzeugnisse des
Grundstücks, solange sie mit dem Boden zu-
sammenhängen. Samen wird mit dem Aus-
säen, eine Pflanze wird mit dem Einpflanzen
wesentlicher Bestandteil des Grundstücks.
(2) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines
Gebäudes gehören die zur Herstellung des
Gebäudes eingefügten Sachen.

§95 Nur vorübergehender Zweck
(1) Zu den Bestandteilen eines Grundstücks
gehören solche Sachen nicht, die nur zu ei-
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nem vorübergehenden Zweck mit dem Grund
und Boden verbunden sind. Das Gleiche gilt
von einem Gebäude oder anderen Werk, das
in Ausübung eines Rechts an einem fremden
Grundstück von dem Berechtigten mit dem
Grundstück verbunden worden ist.
(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehen-
den Zweck in ein Gebäude eingefügt sind,
gehören nicht zu den Bestandteilen des Ge-
bäudes.

§96 Rechte als Bestandteile eines
Grundstücks

Rechte, die mit dem Eigentum an einem
Grundstück verbunden sind, gelten als Be-
standteile des Grundstücks.

§97 Zubehör
(1) Zubehör sind bewegliche Sachen, die,
ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein,
dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache
zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem
dieser Bestimmung entsprechenden räumli-
chen Verhältnis stehen. Eine Sache ist nicht
Zubehör, wenn sie im Verkehr nicht als Zube-
hör angesehen wird.
(2) Die vorübergehende Benutzung einer Sa-
che für den wirtschaftlichen Zweck einer an-
deren begründet nicht die Zubehöreigen-
schaft. Die vorübergehende Trennung eines
Zubehörstücks von der Hauptsache hebt die
Zubehöreigenschaft nicht auf.

§98 Gewerbliches und landwirtschaftli-
ches Inventar

Dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsa-
che sind zu dienen bestimmt:
1. bei einem Gebäude, das für einen ge-

werblichen Betrieb dauernd eingerichtet
ist, insbesondere bei einer Mühle, einer
Schmiede, einem Brauhaus, einer Fabrik,
die zu dem Betrieb bestimmten Maschinen
und sonstigen Gerätschaften,

2. bei einem Landgut, das zum Wirtschafts-
betrieb bestimmte Gerät und Vieh, die
landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit
sie zur Fortführung der Wirtschaft bis zu
der Zeit erforderlich sind, zu welcher glei-
che oder ähnliche Erzeugnisse voraus-

sichtlich gewonnen werden, sowie der
vorhandene, auf dem Gut gewonnene
Dünger.

§99 Früchte
(1) Früchte einer Sache sind die Erzeugnisse
der Sache und die sonstige Ausbeute, welche
aus der Sache ihrer Bestimmung gemäß ge-
wonnen wird.
(2) Früchte eines Rechts sind die Erträge,
welche das Recht seiner Bestimmung gemäß
gewährt, insbesondere bei einem Recht auf
Gewinnung von Bodenbestandteilen die ge-
wonnenen Bestandteile.
(3) Früchte sind auch die Erträge, welche eine
Sache oder ein Recht vermöge eines Rechts-
verhältnisses gewährt.

§100 Nutzungen
Nutzungen sind die Früchte einer Sache oder
eines Rechts sowie die Vorteile, welche der
Gebrauch der Sache oder des Rechts ge-
währt.

§101 Verteilung der Früchte
Ist jemand berechtigt, die Früchte einer Sache
oder eines Rechts bis zu einer bestimmten
Zeit oder von einer bestimmten Zeit an zu
beziehen, so gebühren ihm, sofern nicht ein
anderes bestimmt ist:
1. die in § 99 Abs. 1 bezeichneten Erzeug-

nisse und Bestandteile, auch wenn er sie
als Früchte eines Rechts zu beziehen hat,
insoweit, als sie während der Dauer der
Berechtigung von der Sache getrennt wer-
den,

2. andere Früchte insoweit, als sie während
der Dauer der Berechtigung fällig werden;
bestehen jedoch die Früchte in der Vergü-
tung für die Überlassung des Gebrauchs
oder des Fruchtgenusses, in Zinsen, Ge-
winnanteilen oder anderen regelmäßig
wiederkehrenden Erträgen, so gebührt
dem Berechtigten ein der Dauer seiner
Berechtigung entsprechender Teil.

§102 Ersatz der Gewinnungskosten
Wer zur Herausgabe von Früchten verpflichtet
ist, kann Ersatz der auf die Gewinnung der
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Früchte verwendeten Kosten insoweit verlan-
gen, als sie einer ordnungsmäßigen Wirt-
schaft entsprechen und den Wert der Früchte
nicht übersteigen.

§103 Verteilung der Lasten
Wer verpflichtet ist, die Lasten einer Sache
oder eines Rechts bis zu einer bestimmten
Zeit oder von einer bestimmten Zeit an zu
tragen, hat, sofern nicht ein anderes be-
stimmt ist, die regelmäßig wiederkehrenden
Lasten nach dem Verhältnis der Dauer seiner
Verpflichtung, andere Lasten insoweit zu tra-
gen, als sie während der Dauer seiner Ver-
pflichtung zu entrichten sind.

Abschnitt 3
Rechtsgeschäfte

Titel 1
Geschäftsfähigkeit

§104 Geschäftsunfähigkeit
Geschäftsunfähig ist:
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollen-

det hat,
2. wer sich in einem die freie Willensbestim-

mung ausschließenden Zustand krankhaf-
ter Störung der Geistestätigkeit befindet,
sofern nicht der Zustand seiner Natur nach
ein vorübergehender ist.

§105 Nichtigkeit der Willenserklärung
(1) Die Willenserklärung eines Geschäftsun-
fähigen ist nichtig.
(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die
im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vo-
rübergehender Störung der Geistestätigkeit
abgegeben wird.

§105a Geschäfte des täglichen Lebens
Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein
Geschäft des täglichen Lebens, das mit ge-
ringwertigen Mitteln bewirkt werden kann,
so gilt der von ihm geschlossene Vertrag in
Ansehung von Leistung und, soweit verein-
bart, Gegenleistung als wirksam, sobald
Leistung und Gegenleistung bewirkt sind.
Satz 1 gilt nicht bei einer erheblichen Gefahr

für die Person oder das Vermögen des Ge-
schäftsunfähigen.

§106 Beschränkte Geschäftsfähigkeit
Minderjähriger

Ein Minderjähriger, der das siebente Lebens-
jahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der
§§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt.

§107 Einwilligung des gesetzlichen
Vertreters

Der Minderjährige bedarf zu einer Willenser-
klärung, durch die er nicht lediglich einen
rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters.

§108 Vertragsschluss ohne Einwilligung
(1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag
ohne die erforderliche Einwilligung des ge-
setzlichen Vertreters, so hängt die Wirksam-
keit des Vertrags von der Genehmigung des
Vertreters ab.
(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur
Erklärung über die Genehmigung auf, so kann
die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen;
eine vor der Aufforderung dem Minderjähri-
gen gegenüber erklärte Genehmigung oder
Verweigerung der Genehmigung wird un-
wirksam. Die Genehmigung kann nur bis zum
Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang
der Aufforderung erklärt werden; wird sie
nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.
(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt ge-
schäftsfähig geworden, so tritt seine Geneh-
migung an die Stelle der Genehmigung des
Vertreters.

§109 Widerrufsrecht des anderen Teils
(1) Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der
andere Teil zum Widerruf berechtigt. Der Wi-
derruf kann auch dem Minderjährigen ge-
genüber erklärt werden.
(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit
gekannt, so kann er nur widerrufen, wenn der
Minderjährige der Wahrheit zuwider die Ein-
willigung des Vertreters behauptet hat; er
kann auch in diesem Falle nicht widerrufen,
wenn ihm das Fehlen der Einwilligung bei
dem Abschluss des Vertrags bekannt war.
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§110 Bewirken der Leistung mit
eigenen Mitteln

Ein von dem Minderjährigen ohne Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters geschlos-
sener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam,
wenn der Minderjährige die vertragsmäßige
Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu die-
sem Zweck oder zu freier Verfügung von dem
Vertreter oder mit dessen Zustimmung von
einem Dritten überlassen worden sind.

§111 Einseitige Rechtsgeschäfte
Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Min-
derjährige ohne die erforderliche Einwilli-
gung des gesetzlichen Vertreters vornimmt,
ist unwirksam. Nimmt der Minderjährige mit
dieser Einwilligung ein solches Rechtsge-
schäft einem anderen gegenüber vor, so ist
das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der
Minderjährige die Einwilligung nicht in
schriftlicher Form vorlegt und der andere das
Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unver-
züglich zurückweist. Die Zurückweisung ist
ausgeschlossen, wenn der Vertreter den an-
deren von der Einwilligung in Kenntnis ge-
setzt hatte.

§112 Selbständiger Betrieb eines Er-
werbsgeschäfts

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit
Genehmigung des Familiengerichts den Min-
derjährigen zum selbständigen Betrieb eines
Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige
für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt ge-
schäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb
mit sich bringt. Ausgenommen sind Rechts-
geschäfte, zu denen der Vertreter der Ge-
nehmigung des Familiengerichts bedarf.
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter
nur mit Genehmigung des Familiengerichts
zurückgenommen werden.

§113 Dienst- oder Arbeitsverhältnis
(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den
Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu
treten, so ist der Minderjährige für solche
Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfä-
hig, welche die Eingehung oder Aufhebung
eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der
gestatteten Art oder die Erfüllung der sich aus

einem solchen Verhältnis ergebenden Ver-
pflichtungen betreffen. Ausgenommen sind
Verträge, zu denen der Vertreter der Geneh-
migung des Familiengerichts bedarf.

(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter
zurückgenommen oder eingeschränkt wer-
den.

(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund,
so kann die Ermächtigung, wenn sie von ihm
verweigert wird, auf Antrag des Minderjähri-
gen durch das Familiengericht ersetzt wer-
den. Das Familiengericht hat die Ermächti-
gung zu ersetzen, wenn sie im Interesse des
Mündels liegt.

(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Er-
mächtigung gilt im Zweifel als allgemeine
Ermächtigung zur Eingehung von Verhältnis-
sen derselben Art.

§§114 und 115 (weggefallen)

Titel 2
Willenserklärung

§116 Geheimer Vorbehalt

Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nich-
tig, weil sich der Erklärende insgeheim vor-
behält, das Erklärte nicht zu wollen. Die Er-
klärung ist nichtig, wenn sie einem anderen
gegenüber abzugeben ist und dieser den
Vorbehalt kennt.

§117 Scheingeschäft

(1) Wird eine Willenserklärung, die einem
anderen gegenüber abzugeben ist, mit des-
sen Einverständnisse nur zum Schein abge-
geben, so ist sie nichtig.

(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes
Rechtsgeschäft verdeckt, so finden die für das
verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vor-
schriften Anwendung.

§118 Mangel der Ernstlichkeit

Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklä-
rung, die in der Erwartung abgegeben wird,
der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht ver-
kannt werden, ist nichtig.
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§119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums

(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklä-
rung über deren Inhalt im Irrtum war oder
eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht
abgeben wollte, kann die Erklärung anfech-
ten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei
Kenntnis der Sachlage und bei verständiger
Würdigung des Falles nicht abgegeben haben
würde.

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung
gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaf-
ten der Person oder der Sache, die im Verkehr
als wesentlich angesehen werden.

§120 Anfechtbarkeit wegen falscher
Übermittlung

Eine Willenserklärung, welche durch die zur
Übermittlung verwendete Person oder Ein-
richtung unrichtig übermittelt worden ist,
kann unter der gleichen Voraussetzung an-
gefochten werden wie nach § 119 eine irr-
tümlich abgegebene Willenserklärung.

§121 Anfechtungsfrist

(1) Die Anfechtung muss in den Fällen der
§§ 119, 120 ohne schuldhaftes Zögern (un-
verzüglich) erfolgen, nachdem der Anfech-
tungsberechtigte von dem Anfechtungs-
grund Kenntnis erlangt hat. Die einem Ab-
wesenden gegenüber erfolgte Anfechtung
gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfech-
tungserklärung unverzüglich abgesendet
worden ist.

(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn
seit der Abgabe der Willenserklärung zehn
Jahre verstrichen sind.

§122 Schadensersatzpflicht des
Anfechtenden

(1) Ist eine Willenserklärung nach § 118
nichtig oder auf Grund der §§ 119, 120 an-
gefochten, so hat der Erklärende, wenn die
Erklärung einem anderen gegenüber abzuge-
ben war, diesem, andernfalls jedem Dritten
den Schaden zu ersetzen, den der andere
oder der Dritte dadurch erleidet, dass er auf
die Gültigkeit der Erklärung vertraut, jedoch
nicht über den Betrag des Interesses hinaus,

welches der andere oder der Dritte an der
Gültigkeit der Erklärung hat.

(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein,
wenn der Beschädigte den Grund der Nich-
tigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte oder
infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte (ken-
nen musste).

§123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung
oder Drohung

(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung
durch arglistige Täuschung oder widerrecht-
lich durch Drohung bestimmt worden ist,
kann die Erklärung anfechten.

(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist
eine Erklärung, die einem anderen gegenüber
abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn
dieser die Täuschung kannte oder kennen
musste. Soweit ein anderer als derjenige,
welchem gegenüber die Erklärung abzuge-
ben war, aus der Erklärung unmittelbar ein
Recht erworben hat, ist die Erklärung ihm
gegenüber anfechtbar, wenn er die Täu-
schung kannte oder kennen musste.

§124 Anfechtungsfrist

(1) Die Anfechtung einer nach § 123 an-
fechtbaren Willenserklärung kann nur binnen
Jahresfrist erfolgen.

(2) Die Frist beginnt im Falle der arglistigen
Täuschung mit dem Zeitpunkt, in welchem
der Anfechtungsberechtigte die Täuschung
entdeckt, im Falle der Drohung mit dem Zeit-
punkt, in welchem die Zwangslage aufhört.
Auf den Lauf der Frist finden die für die Ver-
jährung geltenden Vorschriften der §§ 206,
210 und 211 entsprechende Anwendung.

(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn
seit der Abgabe der Willenserklärung zehn
Jahre verstrichen sind.

§125 Nichtigkeit wegen Formmangels

Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz
vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nich-
tig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft
bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls
Nichtigkeit zur Folge.
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§126 Schriftform
(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorge-
schrieben, so muss die Urkunde von dem
Aussteller eigenhändig durch Namensunter-
schrift oder mittels notariell beglaubigten
Handzeichens unterzeichnet werden.
(2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeich-
nung der Parteien auf derselben Urkunde er-
folgen. Werden über den Vertrag mehrere
gleichlautende Urkunden aufgenommen, so
genügt es, wenn jede Partei die für die andere
Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.
(3) Die schriftliche Form kann durch die elek-
tronische Form ersetzt werden, wenn sich
nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.
(4) Die schriftliche Form wird durch die nota-
rielle Beurkundung ersetzt.

§126a Elektronische Form
(1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene
schriftliche Form durch die elektronische
Form ersetzt werden, so muss der Aussteller
der Erklärung dieser seinen Namen hinzufü-
gen und das elektronische Dokument mit ei-
ner qualifizierten elektronischen Signatur
nach dem Signaturgesetz versehen.
(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien
jeweils ein gleichlautendes Dokument in der
in Absatz 1 bezeichneten Weise elektronisch
signieren.

§126b Textform
Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so
muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf
andere zur dauerhaften Wiedergabe in
Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben,
die Person des Erklärenden genannt und der
Abschluss der Erklärung durch Nachbildung
der Namensunterschrift oder anders erkenn-
bar gemacht werden.

§127 Vereinbarte Form
(1) Die Vorschriften des § 126, des § 126a
oder des § 126b gelten im Zweifel auch für
die durch Rechtsgeschäft bestimmte Form.
(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft
bestimmten schriftlichen Form genügt, so-
weit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist,
die telekommunikative Übermittlung und bei

einem Vertrag der Briefwechsel. Wird eine
solche Form gewählt, so kann nachträglich
eine dem § 126 entsprechende Beurkundung
verlangt werden.
(3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft
bestimmten elektronischen Form genügt, so-
weit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist,
auch eine andere als die in § 126a bestimmte
elektronische Signatur und bei einem Vertrag
der Austausch von Angebots- und Annahme-
erklärung, die jeweils mit einer elektroni-
schen Signatur versehen sind. Wird eine sol-
che Form gewählt, so kann nachträglich eine
dem § 126a entsprechende elektronische Si-
gnierung oder, wenn diese einer der Parteien
nicht möglich ist, eine dem § 126 entspre-
chende Beurkundung verlangt werden.

§127a Gerichtlicher Vergleich
Die notarielle Beurkundung wird bei einem
gerichtlichen Vergleich durch die Aufnahme
der Erklärungen in ein nach den Vorschriften
der Zivilprozessordnung errichtetes Protokoll
ersetzt.

§128 Notarielle Beurkundung
Ist durch Gesetz notarielle Beurkundung ei-
nes Vertrags vorgeschrieben, so genügt es,
wenn zunächst der Antrag und sodann die
Annahme des Antrags von einem Notar be-
urkundet wird.

§129 Öffentliche Beglaubigung
(1) Ist durch Gesetz für eine Erklärung öf-
fentliche Beglaubigung vorgeschrieben, so
muss die Erklärung schriftlich abgefasst und
die Unterschrift des Erklärenden von einem
Notar beglaubigt werden. Wird die Erklärung
von dem Aussteller mittels Handzeichens un-
terzeichnet, so ist die im § 126 Abs. 1 vorge-
schriebene Beglaubigung des Handzeichens
erforderlich und genügend.
(2) Die öffentliche Beglaubigung wird durch
die notarielle Beurkundung der Erklärung er-
setzt.

§130 Wirksamwerden der Willenserklä-
rung gegenüber Abwesenden

(1) Eine Willenserklärung, die einem anderen
gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in
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dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem
Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zu-
geht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem an-
deren vorher oder gleichzeitig ein Widerruf
zugeht.
(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung
ist es ohne Einfluss, wenn der Erklärende
nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfä-
hig wird.
(3) Diese Vorschriften finden auch dann An-
wendung, wenn die Willenserklärung einer
Behörde gegenüber abzugeben ist.

§131 Wirksamwerden gegenüber nicht
voll Geschäftsfähigen

(1) Wird die Willenserklärung einem Ge-
schäftsunfähigen gegenüber abgegeben, so
wird sie nicht wirksam, bevor sie dem ge-
setzlichen Vertreter zugeht.
(2) Das Gleiche gilt, wenn die Willenserklä-
rung einer in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkten Person gegenüber abgegeben
wird. Bringt die Erklärung jedoch der in der
Geschäftsfähigkeit beschränkten Person le-
diglich einen rechtlichen Vorteil oder hat der
gesetzliche Vertreter seine Einwilligung er-
teilt, so wird die Erklärung in dem Zeitpunkt
wirksam, in welchem sie ihr zugeht.

§132 Ersatz des Zugehens durch
Zustellung

(1) Eine Willenserklärung gilt auch dann als
zugegangen, wenn sie durch Vermittlung ei-
nes Gerichtsvollziehers zugestellt worden ist.
Die Zustellung erfolgt nach den Vorschriften
der Zivilprozessordnung.
(2) Befindet sich der Erklärende über die Per-
son desjenigen, welchem gegenüber die Er-
klärung abzugeben ist, in einer nicht auf
Fahrlässigkeit beruhenden Unkenntnis oder
ist der Aufenthalt dieser Person unbekannt,
so kann die Zustellung nach den für die öf-
fentliche Zustellung geltenden Vorschriften
der Zivilprozessordnung erfolgen. Zuständig
für die Bewilligung ist im ersteren Falle das
Amtsgericht, in dessen Bezirk der Erklärende
seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines
inländischen Wohnsitzes seinen Aufenthalt
hat, im letzteren Falle das Amtsgericht, in

dessen Bezirk die Person, welcher zuzustellen
ist, den letzten Wohnsitz oder in Ermange-
lung eines inländischen Wohnsitzes den letz-
ten Aufenthalt hatte.

§133 Auslegung einer Willenserklärung

Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist
der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an
dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu
haften.

§134 Gesetzliches Verbot

Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzli-
ches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich
nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.

§135 Gesetzliches Veräußerungsverbot

(1) Verstößt die Verfügung über einen Ge-
genstand gegen ein gesetzliches Veräuße-
rungsverbot, das nur den Schutz bestimmter
Personen bezweckt, so ist sie nur diesen Per-
sonen gegenüber unwirksam. Der rechtsge-
schäftlichen Verfügung steht eine Verfügung
gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder der Arrestvollziehung erfolgt.

(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen,
welche Rechte von einem Nichtberechtigten
herleiten, finden entsprechende Anwendung.

§136 Behördliches Veräußerungsverbot

Ein Veräußerungsverbot, das von einem Ge-
richt oder von einer anderen Behörde inner-
halb ihrer Zuständigkeit erlassen wird, steht
einem gesetzlichen Veräußerungsverbot der
im § 135 bezeichneten Art gleich.

§137 Rechtsgeschäftliches Verfügungs-
verbot

Die Befugnis zur Verfügung über ein veräu-
ßerliches Recht kann nicht durch Rechtsge-
schäft ausgeschlossen oder beschränkt wer-
den. Die Wirksamkeit einer Verpflichtung,
über ein solches Recht nicht zu verfügen, wird
durch diese Vorschrift nicht berührt.

§138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft;
Wucher

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten
Sitten verstößt, ist nichtig.
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(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsge-
schäft, durch das jemand unter Ausbeutung
der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des
Mangels an Urteilsvermögen oder der erheb-
lichen Willensschwäche eines anderen sich
oder einem Dritten für eine Leistung Vermö-
gensvorteile versprechen oder gewähren
lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis
zu der Leistung stehen.

§139 Teilnichtigkeit
Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so
ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn
nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den
nichtigen Teil vorgenommen sein würde.

§140 Umdeutung
Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft den
Erfordernissen eines anderen Rechtsge-
schäfts, so gilt das letztere, wenn anzuneh-
men ist, dass dessen Geltung bei Kenntnis der
Nichtigkeit gewollt sein würde.

§141 Bestätigung des nichtigen
Rechtsgeschäfts

(1) Wird ein nichtiges Rechtsgeschäft von
demjenigen, welcher es vorgenommen hat,
bestätigt, so ist die Bestätigung als erneute
Vornahme zu beurteilen.
(2) Wird ein nichtiger Vertrag von den Par-
teien bestätigt, so sind diese im Zweifel ver-
pflichtet, einander zu gewähren, was sie ha-
ben würden, wenn der Vertrag von Anfang an
gültig gewesen wäre.

§142 Wirkung der Anfechtung
(1) Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft an-
gefochten, so ist es als von Anfang an nichtig
anzusehen.
(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder ken-
nen musste, wird, wenn die Anfechtung er-
folgt, so behandelt, wie wenn er die Nichtig-
keit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder
hätte kennen müssen.

§143 Anfechtungserklärung
(1) Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung
gegenüber dem Anfechtungsgegner.
(2) Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag
der andere Teil, im Falle des § 123 Abs. 2

Satz 2 derjenige, welcher aus dem Vertrag
unmittelbar ein Recht erworben hat.
(3) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft, das
einem anderen gegenüber vorzunehmen war,
ist der andere der Anfechtungsgegner. Das
Gleiche gilt bei einem Rechtsgeschäft, das
einem anderen oder einer Behörde gegen-
über vorzunehmen war, auch dann, wenn das
Rechtsgeschäft der Behörde gegenüber vor-
genommen worden ist.
(4) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft an-
derer Art ist Anfechtungsgegner jeder, der auf
Grund des Rechtsgeschäfts unmittelbar einen
rechtlichen Vorteil erlangt hat. Die Anfech-
tung kann jedoch, wenn die Willenserklärung
einer Behörde gegenüber abzugeben war,
durch Erklärung gegenüber der Behörde er-
folgen; die Behörde soll die Anfechtung
demjenigen mitteilen, welcher durch das
Rechtsgeschäft unmittelbar betroffen wor-
den ist.

§144 Bestätigung des anfechtbaren
Rechtsgeschäfts

(1) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn
das anfechtbare Rechtsgeschäft von dem
Anfechtungsberechtigten bestätigt wird.
(2) Die Bestätigung bedarf nicht der für das
Rechtsgeschäft bestimmten Form.

Titel 3
Vertrag

§145 Bindung an den Antrag
Wer einem anderen die Schließung eines
Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebun-
den, es sei denn, dass er die Gebundenheit
ausgeschlossen hat.

§146 Erlöschen des Antrags
Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragen-
den gegenüber abgelehnt oder wenn er nicht
diesem gegenüber nach den §§ 147 bis 149
rechtzeitig angenommen wird.

§147 Annahmefrist
(1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag
kann nur sofort angenommen werden. Dies
gilt auch von einem mittels Fernsprechers
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oder einer sonstigen technischen Einrichtung
von Person zu Person gemachten Antrag.

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag
kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen
werden, in welchem der Antragende den
Eingang der Antwort unter regelmäßigen
Umständen erwarten darf.

§148 Bestimmung einer Annahmefrist

Hat der Antragende für die Annahme des
Antrags eine Frist bestimmt, so kann die An-
nahme nur innerhalb der Frist erfolgen.

§149 VerspätetzugegangeneAnnahme-
erklärung

Ist eine dem Antragenden verspätet zuge-
gangene Annahmeerklärung dergestalt ab-
gesendet worden, dass sie bei regelmäßiger
Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein
würde, und musste der Antragende dies er-
kennen, so hat er die Verspätung dem An-
nehmenden unverzüglich nach dem Empfang
der Erklärung anzuzeigen, sofern es nicht
schon vorher geschehen ist. Verzögert er die
Absendung der Anzeige, so gilt die Annahme
als nicht verspätet.

§150 Verspätete und abändernde
Annahme

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags
gilt als neuer Antrag.

(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Ein-
schränkungen oder sonstigen Änderungen
gilt als Ablehnung verbunden mit einem
neuen Antrag.

§151 Annahme ohne Erklärung
gegenüber dem Antragenden

Der Vertrag kommt durch die Annahme des
Antrags zustande, ohne dass die Annahme
dem Antragenden gegenüber erklärt zu wer-
den braucht, wenn eine solche Erklärung
nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist
oder der Antragende auf sie verzichtet hat.
Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag er-
lischt, bestimmt sich nach dem aus dem An-
trag oder den Umständen zu entnehmenden
Willen des Antragenden.

§152 Annahme bei notarieller
Beurkundung

Wird ein Vertrag notariell beurkundet, ohne
dass beide Teile gleichzeitig anwesend sind,
so kommt der Vertrag mit der nach § 128 er-
folgten Beurkundung der Annahme zustande,
wenn nicht ein anderes bestimmt ist. Die
Vorschrift des § 151 Satz 2 findet Anwen-
dung.

§153 Tod oder Geschäftsunfähigkeit
des Antragenden

Das Zustandekommen des Vertrags wird
nicht dadurch gehindert, dass der Antragen-
de vor der Annahme stirbt oder geschäftsun-
fähig wird, es sei denn, dass ein anderer Wille
des Antragenden anzunehmen ist.

§154 Offener Einigungsmangel;
fehlende Beurkundung

(1) Solange nicht die Parteien sich über alle
Punkte eines Vertrags geeinigt haben, über
die nach der Erklärung auch nur einer Partei
eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist
im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. Die
Verständigung über einzelne Punkte ist auch
dann nicht bindend, wenn eine Aufzeichnung
stattgefunden hat.

(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten
Vertrags verabredet worden, so ist im Zweifel
der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beur-
kundung erfolgt ist.

§155 Versteckter Einigungsmangel

Haben sich die Parteien bei einem Vertrag,
den sie als geschlossen ansehen, über einen
Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen
werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt,
so gilt das Vereinbarte, sofern anzunehmen
ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestim-
mung über diesen Punkt geschlossen sein
würde.

§156 Vertragsschluss bei Versteigerung

Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag
erst durch den Zuschlag zustande. Ein Gebot
erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben
oder die Versteigerung ohne Erteilung des
Zuschlags geschlossen wird.
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§157 Auslegung von Verträgen

Verträge sind so auszulegen, wie Treu und
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte
es erfordern.

Titel 4
Bedingung und Zeitbestimmung

§158 Aufschiebende und auflösende
Bedingung

(1) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auf-
schiebenden Bedingung vorgenommen, so
tritt die von der Bedingung abhängig ge-
machte Wirkung mit dem Eintritt der Bedin-
gung ein.

(2) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auf-
lösenden Bedingung vorgenommen, so en-
digt mit dem Eintritt der Bedingung die Wir-
kung des Rechtsgeschäfts; mit diesem Zeit-
punkt tritt der frühere Rechtszustand wieder
ein.

§159 Rückbeziehung

Sollen nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts
die an den Eintritt der Bedingung geknüpften
Folgen auf einen früheren Zeitpunkt zurück-
bezogen werden, so sind im Falle des Eintritts
der Bedingung die Beteiligten verpflichtet,
einander zu gewähren, was sie haben wür-
den, wenn die Folgen in dem früheren Zeit-
punkt eingetreten wären.

§160 Haftung während der
Schwebezeit

(1) Wer unter einer aufschiebenden Bedin-
gung berechtigt ist, kann im Falle des Eintritts
der Bedingung Schadensersatz von dem an-
deren Teil verlangen, wenn dieser während
der Schwebezeit das von der Bedingung ab-
hängige Recht durch sein Verschulden verei-
telt oder beeinträchtigt.

(2) Den gleichen Anspruch hat unter densel-
ben Voraussetzungen bei einem unter einer
auflösenden Bedingung vorgenommenen
Rechtsgeschäft derjenige, zu dessen Gunsten
der frühere Rechtszustand wieder eintritt.

§161 Unwirksamkeit von Verfügungen
während der Schwebezeit

(1) Hat jemand unter einer aufschiebenden
Bedingung über einen Gegenstand verfügt,
so ist jede weitere Verfügung, die er während
der Schwebezeit über den Gegenstand trifft,
im Falle des Eintritts der Bedingung insoweit
unwirksam, als sie die von der Bedingung
abhängige Wirkung vereiteln oder beein-
trächtigen würde. Einer solchen Verfügung
steht eine Verfügung gleich, die während der
Schwebezeit im Wege der Zwangsvollstre-
ckung oder der Arrestvollziehung oder durch
den Insolvenzverwalter erfolgt.
(2) Dasselbe gilt bei einer auflösenden Be-
dingung von den Verfügungen desjenigen,
dessen Recht mit dem Eintritt der Bedingung
endigt.
(3) Die Vorschriften zugunsten derjenigen,
welche Rechte von einem Nichtberechtigten
herleiten, finden entsprechende Anwendung.

§162 Verhinderung oder Herbeiführung
des Bedingungseintritts

(1) Wird der Eintritt der Bedingung von der
Partei, zu deren Nachteil er gereichen würde,
wider Treu und Glauben verhindert, so gilt die
Bedingung als eingetreten.
(2) Wird der Eintritt der Bedingung von der
Partei, zu deren Vorteil er gereicht, wider Treu
und Glauben herbeigeführt, so gilt der Eintritt
als nicht erfolgt.

§163 Zeitbestimmung
Ist für die Wirkung eines Rechtsgeschäfts bei
dessen Vornahme ein Anfangs- oder ein End-
termin bestimmt worden, so finden im erste-
ren Falle die für die aufschiebende, im letzte-
ren Falle die für die auflösende Bedingung
geltenden Vorschriften der §§ 158, 160, 161
entsprechende Anwendung.

Titel 5
Vertretung und Vollmacht

§164 Wirkung der Erklärung des
Vertreters

(1) Eine Willenserklärung, die jemand inner-
halb der ihm zustehenden Vertretungsmacht
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im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt un-
mittelbar für und gegen den Vertretenen. Es
macht keinen Unterschied, ob die Erklärung
ausdrücklich im Namen des Vertretenen er-
folgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie
in dessen Namen erfolgen soll.

(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu
handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt
der Mangel des Willens, im eigenen Namen
zu handeln, nicht in Betracht.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden
entsprechende Anwendung, wenn eine ge-
genüber einem anderen abzugebende Wil-
lenserklärung dessen Vertreter gegenüber
erfolgt.

§165 Beschränkt geschäftsfähiger
Vertreter

Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber
einem Vertreter abgegebenen Willenserklä-
rung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass
der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt ist.

§166 Willensmängel; Wissenszurech-
nung

(1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Wil-
lenserklärung durch Willensmängel oder
durch die Kenntnis oder das Kennenmüssen
gewisser Umstände beeinflusst werden,
kommt nicht die Person des Vertretenen,
sondern die des Vertreters in Betracht.

(2) Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft
erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) der
Vertreter nach bestimmten Weisungen des
Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich
dieser in Ansehung solcher Umstände, die er
selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des
Vertreters berufen. Dasselbe gilt von Um-
ständen, die der Vollmachtgeber kennen
musste, sofern das Kennenmüssen der
Kenntnis gleichsteht.

§167 Erteilung der Vollmacht

(1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch
Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächti-
genden oder dem Dritten, dem gegenüber die
Vertretung stattfinden soll.

(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, wel-
che für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf
das sich die Vollmacht bezieht.

§168 Erlöschen der Vollmacht

Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich
nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden
Rechtsverhältnis. Die Vollmacht ist auch bei
dem Fortbestehen des Rechtsverhältnisses
widerruflich, sofern sich nicht aus diesem ein
anderes ergibt. Auf die Erklärung des Wider-
rufs findet die Vorschrift des § 167 Abs. 1
entsprechende Anwendung.

§169 Vollmacht des Beauftragten und
des geschäftsführenden
Gesellschafters

Soweit nach den §§ 674, 729 die erloschene
Vollmacht eines Beauftragten oder eines ge-
schäftsführenden Gesellschafters als fortbe-
stehend gilt, wirkt sie nicht zugunsten eines
Dritten, der bei der Vornahme eines Rechts-
geschäfts das Erlöschen kennt oder kennen
muss.

§170 Wirkungsdauer der Vollmacht

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegen-
über einem Dritten erteilt, so bleibt sie die-
sem gegenüber in Kraft, bis ihm das Erlö-
schen von dem Vollmachtgeber angezeigt
wird.

§171 Wirkungsdauer bei Kundgebung

(1) Hat jemand durch besondere Mitteilung
an einen Dritten oder durch öffentliche Be-
kanntmachung kundgegeben, dass er einen
anderen bevollmächtigt habe, so ist dieser
auf Grund der Kundgebung im ersteren Falle
dem Dritten gegenüber, im letzteren Falle je-
dem Dritten gegenüber zur Vertretung be-
fugt.

(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis
die Kundgebung in derselben Weise, wie sie
erfolgt ist, widerrufen wird.

§172 Vollmachtsurkunde

(1) Der besonderen Mitteilung einer Bevoll-
mächtigung durch den Vollmachtgeber steht
es gleich, wenn dieser dem Vertreter eine
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Vollmachtsurkunde ausgehändigt hat und
der Vertreter sie dem Dritten vorlegt.
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis
die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber
zurückgegeben oder für kraftlos erklärt wird.

§173 Wirkungsdauer bei Kenntnis und
fahrlässiger Unkenntnis

Die Vorschriften des § 170, des § 171 Abs. 2
und des § 172 Abs. 2 finden keine Anwen-
dung, wenn der Dritte das Erlöschen der Ver-
tretungsmacht bei der Vornahme des Rechts-
geschäfts kennt oder kennen muss.

§174 Einseitiges Rechtsgeschäft eines
Bevollmächtigten

Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Be-
vollmächtigter einem anderen gegenüber
vornimmt, ist unwirksam, wenn der Bevoll-
mächtigte eine Vollmachtsurkunde nicht vor-
legt und der andere das Rechtsgeschäft aus
diesem Grunde unverzüglich zurückweist.
Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn
der Vollmachtgeber den anderen von der Be-
vollmächtigung in Kenntnis gesetzt hatte.

§175 Rückgabe der Vollmachtsurkunde
Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der
Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde dem
Vollmachtgeber zurückzugeben; ein Zurück-
behaltungsrecht steht ihm nicht zu.

§176 Kraftloserklärung der Vollmachts-
urkunde

(1) Der Vollmachtgeber kann die Vollmachts-
urkunde durch eine öffentliche Bekanntma-
chung für kraftlos erklären; die Kraftloserklä-
rung muss nach den für die öffentliche Zu-
stellung einer Ladung geltenden Vorschriften
der Zivilprozessordnung veröffentlicht wer-
den. Mit dem Ablauf eines Monats nach der
letzten Einrückung in die öffentlichen Blätter
wird die Kraftloserklärung wirksam.
(2) Zuständig für die Bewilligung der Veröf-
fentlichung ist sowohl das Amtsgericht, in
dessen Bezirk der Vollmachtgeber seinen all-
gemeinen Gerichtsstand hat, als das Amts-
gericht, welches für die Klage auf Rückgabe
der Urkunde, abgesehen von dem Wert des
Streitgegenstands, zuständig sein würde.

(3) Die Kraftloserklärung ist unwirksam,
wenn der Vollmachtgeber die Vollmacht nicht
widerrufen kann.

§177 Vertragsschluss durch Vertreter
ohne Vertretungsmacht

(1) Schließt jemand ohne Vertretungsmacht
im Namen eines anderen einen Vertrag, so
hängt die Wirksamkeit des Vertrags für und
gegen den Vertretenen von dessen Geneh-
migung ab.

(2) Fordert der andere Teil den Vertretenen
zur Erklärung über die Genehmigung auf, so
kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfol-
gen; eine vor der Aufforderung dem Vertreter
gegenüber erklärte Genehmigung oder Ver-
weigerung der Genehmigung wird unwirk-
sam. Die Genehmigung kann nur bis zum
Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang
der Aufforderung erklärt werden; wird sie
nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.

§178 Widerrufsrecht des anderen Teils

Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der
andere Teil zum Widerruf berechtigt, es sei
denn, dass er den Mangel der Vertretungs-
macht bei dem Abschluss des Vertrags ge-
kannt hat. Der Widerruf kann auch dem Ver-
treter gegenüber erklärt werden.

§179 Haftung des Vertreters ohne Ver-
tretungsmacht

(1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlos-
sen hat, ist, sofern er nicht seine Vertre-
tungsmacht nachweist, dem anderen Teil
nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum
Schadensersatz verpflichtet, wenn der Ver-
tretene die Genehmigung des Vertrags ver-
weigert.

(2) Hat der Vertreter den Mangel der Vertre-
tungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum
Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet, wel-
chen der andere Teil dadurch erleidet, dass er
auf die Vertretungsmacht vertraut, jedoch
nicht über den Betrag des Interesses hinaus,
welches der andere Teil an der Wirksamkeit
des Vertrags hat.

(3) Der Vertreter haftet nicht, wenn der an-
dere Teil den Mangel der Vertretungsmacht
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kannte oder kennen musste. Der Vertreter
haftet auch dann nicht, wenn er in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn,
dass er mit Zustimmung seines gesetzlichen
Vertreters gehandelt hat.

§180 Einseitiges Rechtsgeschäft
Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft ist Ver-
tretung ohne Vertretungsmacht unzulässig.
Hat jedoch derjenige, welchem gegenüber
ein solches Rechtsgeschäft vorzunehmen
war, die von dem Vertreter behauptete Ver-
tretungsmacht bei der Vornahme des Rechts-
geschäfts nicht beanstandet oder ist er damit
einverstanden gewesen, dass der Vertreter
ohne Vertretungsmacht handele, so finden
die Vorschriften über Verträge entsprechende
Anwendung. Das Gleiche gilt, wenn ein ein-
seitiges Rechtsgeschäft gegenüber einem
Vertreter ohne Vertretungsmacht mit dessen
Einverständnis vorgenommen wird.

§181 Insichgeschäft
Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes
ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vor-
nehmen, es sei denn, dass das Rechtsge-
schäft ausschließlich in der Erfüllung einer
Verbindlichkeit besteht.

Titel 6
Einwilligung und Genehmigung

§182 Zustimmung
(1) Hängt die Wirksamkeit eines Vertrags
oder eines einseitigen Rechtsgeschäfts, das
einem anderen gegenüber vorzunehmen ist,
von der Zustimmung eines Dritten ab, so
kann die Erteilung sowie die Verweigerung
der Zustimmung sowohl dem einen als dem
anderen Teil gegenüber erklärt werden.
(2) Die Zustimmung bedarf nicht der für das
Rechtsgeschäft bestimmten Form.
(3) Wird ein einseitiges Rechtsgeschäft, des-
sen Wirksamkeit von der Zustimmung eines
Dritten abhängt, mit Einwilligung des Dritten
vorgenommen, so finden die Vorschriften des
§ 111 Satz 2, 3 entsprechende Anwendung.

§183 Widerruflichkeit der Einwilligung

Die vorherige Zustimmung (Einwilligung) ist
bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts wi-
derruflich, soweit nicht aus dem ihrer Ertei-
lung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis
sich ein anderes ergibt. Der Widerruf kann
sowohl dem einen als dem anderen Teil ge-
genüber erklärt werden.

§184 Rückwirkung der Genehmigung

(1) Die nachträgliche Zustimmung (Genehmi-
gung) wirkt auf den Zeitpunkt der Vornahme
des Rechtsgeschäfts zurück, soweit nicht ein
anderes bestimmt ist.

(2) Durch die Rückwirkung werden Verfü-
gungen nicht unwirksam, die vor der Geneh-
migung über den Gegenstand des Rechtsge-
schäfts von dem Genehmigenden getroffen
worden oder im Wege der Zwangsvollstre-
ckung oder der Arrestvollziehung oder durch
den Insolvenzverwalter erfolgt sind.

§185 Verfügung eines Nichtberechtig-
ten

(1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter
über einen Gegenstand trifft, ist wirksam,
wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten
erfolgt.

(2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der
Berechtigte sie genehmigt oder wenn der
Verfügende den Gegenstand erwirbt oder
wenn er von dem Berechtigten beerbt wird
und dieser für die Nachlassverbindlichkeiten
unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren
Fällen wird, wenn über den Gegenstand
mehrere miteinander nicht in Einklang ste-
hende Verfügungen getroffen worden sind,
nur die frühere Verfügung wirksam.

Abschnitt 4
Fristen, Termine

§186 Geltungsbereich

Für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügun-
gen und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist-
und Terminbestimmungen gelten die Ausle-
gungsvorschriften der §§ 187 bis 193.

I.1 BGB: Bürgerliches Gesetzbuch §§ 180 – 186
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